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_____________________________________________________________________________ 
Bankverbindung: Sparkasse Südholstein BIC: NOLA DE21SHO IBAN: DE88 2305 1030 0510 5366 67 

Sitz des Vereins: Kaltenkirchen  Eingetragen im Vereinsregister: Kiel  unter Nr. 461 
Geschäftsführender Vorstand: Lorenz Krüger, Tobias Kriese, Anja Heesch 

 

 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Tausendfüßler Förderverein e.V., 
Krückauring 114, 24568 Kaltenkirchen. 
Der Förderbeitrag für die Familienmitgliedschaft beträgt 60,00 € pro Jahr. 
 
Bitte füllen Sie Ihre Angaben leserlich in Blockschrift aus – herzlichen Dank! 

Nachname 
und 
Vorname  
des Antragstellers: 

      
 

      

Straße u. Haus-Nr. 
 
 

PLZ Ort 

Telefon: 
 

      

     Bei Eintritt vom 01.01. - 30.06. ist der 
volle Mitgliedsbeitrag von 60 € pro Jahr für 
das laufenden Kalenderjahr fällig.  

    Bei Eintritt vom 01.07. - 31.12. beträgt der 
reduzierte Mitgliedsbeitrag einmalig 30 € für das 
laufende Kalenderjahr. Ab dem Folgejahr beträgt 
der Mitgliedsbeitrag 60 € pro Jahr. 

Zwecks Übersendung der Einladung zu 
unserer Mitgliederversammlung bitten wir Sie, 
Ihre E-Mail Adresse anzugeben: 

E-Mail:      

 
Die Mitgliedschaft gilt als bestätigt, wenn der Vorstand des Fördervereins diesem Antrag nicht innerhalb 
von 6 Wochen widerspricht. Im Vereinsbüro und auf der Website unserer Tausendfüßler Stiftung kann die 
Vereinssatzung eingesehen werden, die damit zur Kenntnis genommen wird.  
Die schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft wird mit einer Frist von 6 Wochen zum 31.12. eines 
Jahres angenommen. 
 
 
Betrag 

 
Abbuchung  

 
Meine Wahl 
 

30,00 € halbjährliche Abbuchungen (jeweils zum 01.03. und zum 01.09.)  
 

60,00 € jährliche Abbuchung (jeweils zum 01.03. eines Jahres)  
 

 

 
Datum:  .........................................  Unterschrift: ..................................................................  
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit bevollmächtige ich den Tausendfüßler Förderverein widerruflich, die von mir zu zahlenden Mitgliedsbeiträge mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tausendfüßler Förderverein auf mein Konto gezogene 
Lastschriften einzulösen. Eine vom Geldinstitut erhobene zusätzliche Bearbeitungsgebühr, verursacht durch fehlerhafte Angabe der 
Kontonummer, nicht rechtzeitige Änderungsmitteilung oder fehlende Kontodeckung, geht zu Lasten meines Kontos. 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08ZZZ00001574329,   Mandatsreferenz: Ihre Kundennummer (folgt) 

Bankinstitut (Name und BIC): 
_________________________________   _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _  

Kontoinhaber: 

IBAN: 
        DE  _  _  | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 

 
 
Datum:  .........................................  Unterschrift: ..................................................................  
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Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO  
 
Ich willige ein, dass der Tausendfüßler Förderverein e.V. als verantwortliche Stelle, die in der 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen 
durch den Verein verarbeitet und nutzt. 
 
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen 
Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 
Korrekturrecht.  
 
Die am 25. Mai 2018 in Kraft getretene EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) findet in 
allen Bereichen der Vereinssatzung Anwendung und Beachtung. 
 
 
 
Datum:  .........................................  Unterschrift:  .................................................................  
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